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Text 

Rebflächenverzeichnis 

§ 30. (1) Bei den Bezirksverwaltungsbehörden sind Rebflächenverzeichnisse anzulegen und 
automationsunterstützt zu führen. In die Rebflächenverzeichnisse sind insbesondere Name und Anschrift des 
Weinbautreibenden und des Eigentümers der Weingartenflächen, Betriebsnummer, Katastralgemeinden, Riede, 
Grundstücksnummern und Ausmaß der Grundstücke, Ausmaß der tatsächlichen Auspflanzungen, Auspflanzjahr 
und Rebsorten einzutragen. 

(2) Weinbaukataster nach landesgesetzlichen Bestimmungen gelten dann als Rebflächenverzeichnisse, 
wenn sie die im Abs. 1 vorgesehenen Angaben enthalten. 


